
Verlorene wertvoll erscheinen”“ Die rage der Spiritualität waäre e
ue erfassen. Es kam 1 Jahrhundert Z.UI Gründung Klöster
un Chorgesang.

Der vorliegende Band hat eın vorzügliches Gesamtregister der Personen,
Orte und Sachbegriffe, auch der rden, 7.B der Franziskaner und Kapuziner.
Im (janzen bietet der Band gute arstellungen der orges  ichte, eschichte
un! Nachgeschichte der Ereignisse des Reichsdeputationshauptschlusses.

Hinzuwelisen ist 1er auf den kritischen Rückblick VO  - Marcel Albert
„Die Gedenkveranstaltungen S 200 restag der Säkularisation 1803—
2003* Römische Quartalschrift für Christliche Altertumskunde un KIır-
chengeschichte 100, 2005, 40-274)

Karl-Friedrich iggermann

Inz0 Koppenborg, exen In Detmold Verfolgung In der lippischen Residenzstadt
LF (Sonderveröffentlichungen des Naturwissenschaftlichen und Hısto-
riıschen Vereins für das Land 1ppe, Bd S} Verlag für Regionalgeschichte, Ble-
lefeld 2004, 2974 9i zahlreiche Statistiken und Diagramme, Zzwel Karten.

Die besprechende Arbeit, Druckfassung ıner Ssener Dissertation VO  aD

1997, beruht auf der langjährigen Beschäftigung des Autors mıt den Hexen-
PTrOZESSCN Detmold Der darstellende ext VO  - knapp 200 Seiten glieder
sich ach eiıner kurzen Einleitung (4) 1ın vier Hauptteile: Voraussetzungen
der Older Hexenverfolgungen; Hexenverfolgungen in Detmold;
Analyse dererProzesse; Die gesellschaftsstrukturellen Bedingun-
CI und Auswirkungen der städtischen Hexenverfolgungen. Zum cChluss
olg eın wiederum kurzes Resümee 6.)

Zu den Voraussetzungen der etmolder Hexenverfolgungen Za der
Autor die Landesgeschichte (der Girafschaft ıppe, die KRez.), die echtsge-
schichte, die Kirchengeschichte un: die Stadtgeschichte (der Detmold,
die Rez.) S0 wichtig derartige Hintergrundinformationen 1M TINZ1Ip auch
sind, rag sich 1n diesem Fall doch, ob S1e 1M Verhältnis ZU gesamten ext
nıicht umfangreich run 5() Seiten VO  5 200) ausgefallen SiNnd un! ob
nıicht genugt hätte, LLUTL auf jene Punkte ausführli  er einzugehen, die für die
spateren Prozesszusammenhänge tatsächlic relevant €1.. Dazu gehört
sicher die Darstellung der Justizorganisatiıon 1ın der Girafschaft ıppe un der
davon bestimmte Verfahrensablauf. Dazu gehört 7.5 aber auch der Über-
3C ber die Bevölkerungsentwicklung muiıt iınem erheblıchen UZug VO  e

Neubürgern unmittelbar ach dem Ende des Dreifsigjährigen Krieges. Denn
da bei der ersten Prozessserlie ab 1653 1er der fünf Angeklagten den TeEU

ugezogenen gehörten (S 90), lässt sich 1ler eın Konfliktpotential mıiıt den
alteingesessenen etmoldern vermuten, das sich 1ın Misstrauen, Verdächti-

und Anklagen en
Im Gegensatz ZUrT lıppischen emgO esa die Detmold nicht

die Blutgerichtsbarkeit. „Peinli ber Leib un en richten konnte LLUT
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das VOT Ort ansässıge landesherrliche als- oder Kriminalgericht. AI I
mold” wurden also mıiıt Ausnahme VO  e emMgO alle lippischen Hexen un
Hexenmeister abgeurteilt. Der Autor Koppenborg meınt jedoch LUr jene
TrOzesse, die dauerhaft 1n der Detmold ansässıge Angeklagte betrqfen.
Dabei andelte sich FA Personen, 16 Frauen un fünf Männer Über
diese Verfahren, die sich auf die re 1599 2), 316 (5) 716 (12)
1666 (1) un 1669 (1) verteilten, wird 1 Teil der Arbeit eın kurzer chrono-
logischer Überblick 1in Form personenbezogener FEinzelartikel gegeben. Nun
hätte die Rezensentin erwartert, dieser Stelle auch erfahren, wI1e denn
11UI1 der Prozess eiINne bestimmte Person aus  gCch ist. I hiese bkrwar-
un wird L1LUTL iın zehn der z rfüllt. Was keineswegs daran liegt, ass
etwa 1n den übrigen Fällen das Ende mangels Überlieferung nıcht bekannt
sSe1 iıne Zahlentabelle un eın Kreisdiagramm S 72) veranschaulichen, ass
VO den Z Prozessen 16 mıiıt eiıner Hinrichtung endeten, Trel mıt einem FreIl-
spruch un Je einer mıiıt Gefängnis bzw Tod 1n der aft Auf welche onkre-
ten ersonen sich 1eSs bezieht, bleibt jedoch 1n elf Fällen das Geheimnis des
Autors.

Eiıne 7zweiıte Merkwürdigkeit auf. In die hronologie der Prozesse ist
auch jener „Ziegenbock-Prozess” aus dem Jahr 1644 aufgenommen, des-
SE Ende das J1er, weil den kleinen S0  S des lippischen Vizekanzlers
en Tode gestoßen hatte, Oormlıc auf dem etmolder Marktplatz
„hingerichtet” wurde. Als seltene Überlieferung eiInNnes Tierprozesses ist der
Fall nicht unwichtig, auch entbehrt er 1n unseren heutigen ugen nıicht eines
gew1ssen kurliosen Unterhaltungswertes. Für Koppenborg dagegen, wWI1e er

apodiktisch feststellt, WarTr der Ziegenbock „das erste Opfer der er
Hexenverfolgungen” ®] 62) Wenn das 1n seinen ugen tatsäc  A Wal,

erscheint dann dieser Prozess nicht konsequenterweıse auch 1n der
Akten- un! in der Zahlenübersicht S 6() bzw /2)? Wıe aus den Anmer-
ungen des betreffenden Textabschnittes hervorgeht, kannte der Autor die-
S11 Fall wohl 1Ur aus der (älteren) Liıteratur Aus der Originalquelle ware
entnehmen SCWESCH, ass die lat des Ziegenbocks nıcht als Hexerel, sondern
als otschlag bewertet wurde. uch einde sich die Prozessakte nicht unter
den lippischen Hexenprozessen, sondern 1mM Bestand der „normalen“ ( rımı-
nalia (L S6 Nr 767)

Eine dritte Inkonsequenz hinsichtlich der Einordnung „Detmolder” He-
XACMPIOZESSC I1IL1LUSS angemerkt werden. Im Teil seiner Arbeit geht Koppen-
borg ausführlich auf Kinder un Jugendliche den etmolder Hexenvertol-
gungen eın (S 42-166) e1 geht das Schicksal VOILA 52 Minderjähri-
ScCh aus allZ 1ppe, die, zunächst als olge der Beschuldigungen des Lem-
SOCI Lehrers Hermann Beschoren, zwischen 1634 und 1676 nicht alle
gleichzeitig un nıiıcht alle während des SaNzZeN Zeıtraums Hexerel-
verdachts 1mM sogenannten Gasthaus Detmold inhaftiert un! deren
Aussagen ein1ge der spateren städtischen TOZESSE beeinflussten. egen alle
„Zauberkinder wurde ermittelt, tliche wurde eın förmliches Vertah-
LTEl eröffnet, un rel wurden im aufe der re hingerichtet. Mindestens 16
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der minderjährigen Beschuldigten Stammten aus Detmold selbst S 146)
ber LLUT eiInNne VO  5 ihnen, die fünfzehnjährige Elisabeth Hauptmann, die
schlieflich ach sechsjähriger aft entlassen wurde, erscheint unter den JA
VO  5 Koppenborg für die Detmold reklamierten Hexenprozessen (S 65)
Warum LLUT S1e un! die übrigen mindestens) 15 etmolder er nicht?
der ollten die Kinder und Jugendlichen als „Sondertfälle  44 grundsätzlic
auifisen VOT eıben Dann allerdings hätte 1es auch für 1sSabe Hauptmann
gelten mussen. iıne egründung für sSeın unterschiedliches orgehen xibt
der Autor nicht. Dies ist unverständlicher, als die Einbeziehung der
Minderjährigen die Zahl der Detmolder Prozesse erheblich erhöht un! deren
Ergebnis total verändert ätte
er der VO  5 Kindern un! Jugendlichen analysiert Teil der AT-

eıit die Objekte des Schadenzaubers, individuelle un! gesellschaftliche Kon-
fliktbereiche und die Beteiligten 1M Hexenprozess. Die Ergebnisse sSind 1mM
erglel dem, W as 1ın der modernen Hexenforschung inzwischen als
„Standardwissen”“ gilt, wen1g überraschend. Der den angeblichen Hexen
unterstellte Schadenzauber richtete sich vornehmlich Menschen und
Tiere, wobei unter den ersteren häufiger die pfer Wie zume1lst
in Norddeutschlan: spielte Wetterzauber keine Dass den Hexereibe-
schuldigungen eiIne bestimmte Person der ege ungelöste onilıkte
zugrunde lagen, ist eın Allgemeinplatz. In Detmold spielten Familienstreitig-
keiten eiINe dominierende olle, un ZW ar 1n zehn VO:  - neunzehn Fällen
Allein fünf der 16 Hingerichteten gehörten einem einz1ıgen Familienverband

aspers-Mauritz). Drei weıtere Hingerichtete Mutltter un Tochter
bzw chwester. zweiıter Stelle deronstanden Nachbarschaftsstrei-
tigkeiten, und dahinter rangıerten Auseinandersetzungen ber vorenelıiıche
Beziehungen, gescheiterte Brautwerbungen un:! gebrochene Eheversprechen.
Ausgesprochene Außenseiterinnen w1e eiINe Almosenempfängerin die
Ausnahme. {ie elısten Angeklagten gehörten der nicht sonderlich begüter-
ten, aber auch nicht andwerkerschicht un spiegelten damiıt den
sozlilalen Durchschnitt 1m damaligen Detmold recht wider. Eine OÖte-
rın, eine volkstümliche Heilerin, die auch mıiıt magischen itteln arbeitete,
wurde LLUTL einmal angeklagt, und gerade S1e wurde 1599 freigesprochen.
Allerdings standen die Chancen auf einen Freispruch genere 1n den frühen
Hexenprozessen des Jahrhunderts besser als 1n denen des ahrhun-
derts auch die zweıte Older ngeklagte des Jahres 1599 Trhielt die
Freiheit zurück. Charakterisch ist ebenfalls, ass ın den späten Prozessen
1660 die Zahl der angeklagten Männer un! er bzw Jugendlichen —
nahm un! ass gerade bei letzteren eine Selbstbezichtigung als Prozessauslö-
SeTrT häufig vorkam. DIies traf auch für den 16-jJährigen ann Maurıtz Z
dem 1669 der Prozess gemacht wurde. Die j1ebzehn Angeklagten der re
1653 bis 1661 UuUrc eın Netz gegenseıltiger Besagungen verbunden.
Hınzu kamen Beschuldigungen VO  E aufßfßerhalb, VOT em Aaus dem benach-
barten emgo Im Fall des Gerbers aCcCo Trophagen cu OItfenDar VOTI-

wiegend diese massıven Anklagen se1INnes 1n eMZO hingerichteten Halbbru-
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ers Nedr1ıc verbeckK, die ihn 1666 Detmold das en kosteten. Wie 1n
anderen Kegionen wurden vorwiegend Frauen als Hexen besagt, sowochl VO  5

männlichen als VO weiblichen Zeugen. Denn das we1lDliC besetzte Hexen-
1schee WaTt Frauen ylaubwürdiger behaupten. Männer wurden
häufiger Zeugen gebeten als Frauen (im Verhältnis 70 % 3() Yo) Aus-
TUC afur, ass dem Wort VO  } Männern VOT Gericht mehr Bedeutung
beigemessen wurde als dem VO  a Frauen. Nur ausnahmsweise wurden ANSC-
klagte Frauen VO  > ihren Ehemännern mıt Entschiedenheit unters wWwI1e in
Detmold Anna Marıa Tintelnot VO ihrem Ehemann erd Arens und 1n
emgO Marıa ampen VO  - ihrem Ehemann Hermann Hermessen. Wohl
nıicht zufällig uel Ehemänner den Prozess ihre Frauen
schliefsend VOT das Reichskammergericht.

Hexenprozesse aren aber nıcht LLUL eın edium ZUT Lösung VO:  a beste-
henden Konflikten S1€e wurden auch ZUrT. Ursache ONn I Dhies wird
1m Teil der Arbeit gCNAUCI dargestellt. dem Hexenprozesse eın Klima VO  m

Miısstrauen und ngs erzeugten, gegenseıt1ige Besagungen 1n die Söhe
SC  en lieisen und die normalen äglı  en Handlungsabläufe stoörten, wirk-
ten S1€e destruktiv und disfunktional /Zusammen mıt wachsenden Finan-
zierungsproblemen, VOT em für die Unterbringung der inhaftierten Miın-
derjährigen, der Küge des Reichskammerger!  ts 1mM Fall Tintelnot und der
zunehmenden Skepsis 1in der gräflich-lippischen eglerun. hinsic  1C. des
Hexenglaubens, Wal 1es eın TUN:! für das Ende der Hexenprozesse 1in
Detmold und wenige Jahre spater auch gALLZ ıppe

Die Arbeit Von Koppenborg ist klar gegliedert und 1n sich schlüssig. Sie
weilßfs ihre Ergebnisse verständlich und anschaulich darzustellen, unterstutzt
VOon mehr als ZWanZıg Karten, abellen un Diagrammen. Allerdings wirken
die statistischen Aufschlüsselungen un die induktive Vorgehensweise, die
das theoretisch ögliche 1m realen eispie. wiederfinden will, angesichts der
geringen Za der Older Prozesse doch manchmal etwas bemüht Es
rag sich, ob 1er nıicht eın anderes methodisches orgehen WI1Ie die
dichte Beschreibun angemMeESSCNECI ZECEWESECHN ware un och eindringlichere
Ergebnisse erbracht hätte

en den Pluspunkten der Arbeit fallen Zz7wel Minuspunkte eutlic 1Ns
Auge Zum einen manchen tellen ist dem ext immer och anzumer-

ken, ass ß auf eine Staatsarbeit des utors VO  m} 1989 zurückgeht, die bereıits
einen Ausschnitt aus den Verfolgungen der lippischen Residenzstadt ZU

ema hatte. Wıe anders ware erklären, ass die auf 19 erwähnten
„HNEUGICH Forschungen” aus den Jahren 1982 un! 1983 stammen? uch rag
INa  - sich, WOgCHCI Koppenborg eigentlich argumentiert, WEe er sich auf

200 711 xlobale un:! simplifizierende Thesen betreffend die He-
xenverfolgungen wendet. Dies mMag den 1980er Jahren och angebracht
SCWESCHN se1n, doch eine solche Kritik für die ktuelle Hexenforschung
aum mehr Regionale Literatur wurde bis 1997/ L11UT begrenzt und danach
aum och Z.UI enntnısg fehlen die ach 1994 erschiene-
LTieN Arbeiten VO  a Bender-Wiıttmann, Ströhmer un 11Dertz Selbst WEel1ll S1€e
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zıtilert Sind WI1e Ahrendt-Schulte Horn (1997) un! Wilbertz /Scheffler
emMgZO 2000), sSind Zweifel erlaubt, ob überhaupt eın einziger 1C hinein-
geworfen wurde (siehe unten!). Dass aber immer och die Arbeiten VO  > arl
Meiler un! Kleinwegener aus den 1950er Jahren betreffend eMgO für der
Weisheit etzter chluss gehalten und olglic die längst überholten Thesen
VO  5 der recC  iıchen illkür S 27 VO  z} Exzessen (S. 36) und VO  > der Instru-
mentalisierung der Prozesse 117e rivalisierende Ratsfraktionen (S 00-101)
wiederholt werden, ist vollends unverständlich. Auch das Schaubild auf
/0, die Prozesswellen 1n eMZO, Detmold und Paderborn verglichen
werden, bedartf unbedingt der Korrektur.

Zum anderen nthält die Arbeit zahlreiche sachliche Fehler, Ungenau1g-
keiten und Irrtümer. Dies eginn schon bei Kleinigkeiten wWwWI1e der gabe,
die Lemgoer Y”rozesse selen 1ım Stadtarchiv emgO uıunter der Signatur”

finden S 26 Anm. 86) „Le” als ürzung für emgO gehört nıicht Z
Aktensignatur, ohl aber die wichtige Bestandsangabe „A” diese wird
dann jedoch bel spateren Signaturangaben VO  5 Koppenborg SC  1C| unter-
schlagen (z 183 Anm. /61, oder 156 Anm. 639) Der „Arbeitskreis
Marıa Rampendahl” wurde nicht VO Bildungswer. ıppe und auch nıcht
19585 gegründet ©S Anm. 3), und schon aAr nicht ist 1es 1n der als eleg
zıit1erten Publikation VO  - Pramann 1993) nachzulesen. Auf bedauert
der Autor das Fehlen der etmolder Tauf-, Heiıirats- un Sterberegister für
das Jahrhundert. S1e fehlen aber keineswegs. WAar beginnen die Taufein-
ragungen erst 1660, die Heirats- und Sterbeeintragungen aber schon 1620
un gehören amıt den frühesten 1n ıppe Reichstaler und Reichsgulden

1ın ihrem Wert nicht identisch (S Anm. 32 und der Schwabenspie-
gel (warum el ohl sO?) War nıicht das für den nord- un mitteldeut-
schen aum me1listzıitierte Rechtsbuch 24) Aus iıner zweiftelhaften Lıtera-
turangabe wurde die ehauptung übernommen, laut seiner Gebührenord-
HUn SE1 der Scharfrichter jede Stufe der Folter extra vergutet worden,
und olglic habe eın Interesse einer möglichst ausgede.  ten ortur
gehabt (S 32) Hätte Koppenborg die VO  z} ihm selbst 1n den folgenden
nmerkungen zıt1erten Quellen ineingesehen, dann hätte feststellen
können, ass dem Scharfrichter für den S  n Prozess eiInNne „Inklusiv-
summe”“ gezahlt wurde, unabhängig davon, ob die Wasserprobe stattfand
oder nicht, wWw1e oft er ob überhaupt) gefoltert wurde, ob die Hinrichtung

eiInNner einfachen Enthauptung bestand Ooder einer weıt aufwendigeren
Verbrennung finanztechnisch betrachtet ätte er also, entgegen Koppen-
Orgs ehauptung, eın Interesse aran en mussen, ass für die klusiv-
SUTMINLE möglichst wen1g „Arbeit“” anfiel Dass der amalige Scharfrichter
eister David 119 und Ööfter) mıiıt Nachnamen „Clauss” hiefs, ware ebenso
leicht ermitteln SCWESCH wWw1e der Nachname Drepper des Pastors Joachim

Heiligenkirchen (S 107) hat der Autor die VO  5 ihm zıiı1erten er
(Dreves, Butterweck, Wilbertz  Scheffler) etwa nicht benutzt? Das erste 1pp1-
sche Hexereiverfahren fand nicht 1564 die Witwe Bösendahl aus Horn
STa S 73 1eSs wird eın 11fce den anderer Stelle zıt1erten 1te der
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Arbeit VO  5 Ahrendt-Schulte korriglert sondern 1551 Girete Dresings
un Girete Pauwell 1n alzuflen. Der Prozess den Lemgoer Lehrer
Hermann Beschoren fand 1654 statt, nicht 1653 S 145) Dass der Junge an
Herman 1654 „etzliche ma terriret“ wurde, bedeutet nicht, ass
„schwerste Folter” ausstehen musste S 122 Anm. 525); sondern ass mıiıt
orzeigung der Folterinstrumente „geschreckt” wurde. Es WarTr auch nicht
der Lemgoer Richter ernar‘ 1ppermann, der 1671 iın Detmold anfragte
(S 122 aV un: 126), sondern umgekehrt wurde aus Detmold VO  a

ernar‘ 1ppermann, bel dem sich 1im übrigen den damaligen 1pp1-
schen Kanzler handelte, emMmgO angefragt. I hiese Auswahl soll genugen.

Nun können Irrtüumer immer wieder einmal vorkommen dagegen ist
niemand gefeit. Dass S1e jedoch gleich dutzendweise den gesamten ext
urchziehen, obwohl S1e den elsten Fällen leicht vermeiden ZEWESCH
waren, erweckt den indruck, als sSe1 die Arbeit mıiıt der Zu „heifßsen
gestrickt” un der Autor habe der notwendigen orgfalt un rnsthaf-
igkeit tehlen lassen. Zusammen mıt der mangelnden Aktualisierung VO  a

ext un! Literatur un welıteren oben erwähnten Fragezeichen schmälern
diese den Wert der Arbeit erheblich Schade!

Gisela 11Dertz
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